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Herrn 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2021-0.219.216   

 

Wien, 26.3.2021 

Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 5193/J 
der Abgeordneten Dr. Johannes Margreiter, Kolleginnen und Kollegen betreffend 
Kontrollen von Tiroler Hotels im Lockdown wie folgt: 
 

Eingangs ist anzumerken, dass die angefragten Informationen nicht standardmäßig von 
meinem Ressort erfasst werden, da die Zuständigkeit für die Kontrollen bei den 
Bezirksverwaltungsbehörden liegt. Es war daher der Landeshauptmann von Tirol zu 
befassen, dessen Antworten nunmehr übermittelt werden: 
 
 
Frage 1: 
 

 Wie viele Beherbergungsbetriebe wurden in Tirol seit dem 26.12.2020 auf Verdacht 
eines Verstoßes gegen das Beherbergungsverbot (§8 COVID-19-
Schutzmaßnahmenverordnung) kontrolliert? (Um Gliederung nach Bezirk wird 
ersucht) 

 
Es kann die Anzahl der Überprüfungen dargestellt werden, wobei diese Anzahl nicht ident 
mit der Anzahl der Betriebe ist. Aufzeichnungen dazu liegen nicht vor. Des Weiteren muss 
in diesem Zusammenhang mitgeteilt werden, dass sich diese Zahlen auf den Zeitraum ab 
dem 16.01.2021 beziehen, da zuvor keine Aufzeichnungen geführt wurden. 
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Bezirk Reutte: 340 
Bezirk Landeck: 570 
Bezirk Imst: 643 
Bezirk Innsbruck Land: 3252 
Bezirk Schwaz: 1149 
Bezirk Kufstein: 1205 
Bezirk Kitzbühel: 1749 
Bezirk Lienz: 1055 
Landeshauptstadt Innsbruck: 275 
 
Gesamt: 10.238 
 
Frage 2: 
 

 Wie viele Übertretungen nach §8 COVID-19-SchuMaV wurden in Tirol seit dem 
26.12.2020 festgestellt? (Um Gliederung nach Bezirk wird ersucht) 

a. Wie viele Strafen wurden gegen Betreiber ausgesprochen? 
b. Wie viele Strafen wurden gegen Gäste ausgesprochen? 

 
2a: 
Bezirk Reutte: 0 
Bezirk Landeck: 0 (Verfahren noch anhängig – deshalb noch keine Strafen verhängt)) 
Bezirk Imst: 1 (noch anhängig) 
Bezirk Innsbruck Land: 1 
Bezirk Schwaz: 0 
Bezirk Kufstein: 3 (Verfahren noch anhängig)  
Bezirk Kitzbühel: 8 (Verfahren noch anhängig) 
Bezirk Lienz: 0 
Landeshauptstadt Innsbruck: k.A. 
 
Gesamt: 13 

 
2b: 
Bezirk Reutte: 0 
Bezirk Landeck: 45  
Bezirk Imst: 8 (noch anhängig) 
Bezirk Innsbruck Land: 0 
Bezirk Schwaz: 0 
Bezirk Kufstein: 5 (Verfahren noch anhängig)  
Bezirk Kitzbühel: 2 
Bezirk Lienz: 1 
Landeshauptstadt Innsbruck: k.A. 
 
Gesamt: 61 
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Frage 3: 
 

 Wie viele Anzeigen wurden gegen Betreiber von Beherbergungsbetrieben in Tirol 
seit dem 26.12.2020 auf Grund §8 COVID-19SchuMaV erstattet? (Um Gliederung 
nach Bezirk wird ersucht) 

 
Bezirk Reutte: 0 
Bezirk Landeck: 13 
Bezirk Imst: 1 
Bezirk Innsbruck Land: 1 
Bezirk Schwaz: 0 
Bezirk Kufstein: 3 
Bezirk Kitzbühel: 6  
Bezirk Lienz: 5 
Landeshauptstadt Innsbruck: k.A. 
 
Gesamt: 29 
 
 
Frage 4: 
 

 Wie hoch war die Gesamtsumme der Geldstrafen, die nach §8 COVID-19-SchuMaV 
in Tirol seit dem 26.12.2020 verhängt wurden? 

a. Wie hoch war die Summe jeweils in den Tiroler Bezirken? 
 
Der Vollständigkeitshalber muss zu diesem Punkt angeführt werden, dass viele 
Strafverfahren noch nicht abgeschlossen sind und es deshalb noch nicht zur Verhängung 
von Strafen gekommen ist. 
Die Angaben sind deshalb unter Berücksichtigung dieses Faktums zu sehen. 
 
Bezirk Reutte: 0 
Bezirk Landeck: 3.600  
Bezirk Imst:  
Bezirk Innsbruck Land:  
Bezirk Schwaz: 0 
Bezirk Kufstein:  
Bezirk Kitzbühel: 280 
Bezirk Lienz: 0 
Landeshauptstadt Innsbruck: 
 
Gesamt: 3.880 
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Frage 5: 
 

 In wie vielen dieser Verfahren wurde vom Beschuldigten ein Rechtsmittel gegen den 
Strafbescheid erhoben? 

 
Insgesamt wurden in zwei Verfahren bisher Rechtsmittel erhoben. 
 
Frage 6: 
 

 Wie viele dieser Rechtsmittelverfahren führten zu einer: 
a. Aufhebung des Strafbescheids? 
b. Abänderung des Strafbescheids? 
c. Korrektur der Strafhöhe? 

 
Ein Rechtsmittelverfahren führte zu einer Abänderung des Strafbescheides, ein 
Rechtsmittelverfahren führte zur Aufhebung des Strafbescheides. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rudolf Anschober 

Bundesminister 
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